Vereinssatzung

des Schachclubs 1975 Paimar

§ 1
Name und Rechtsnatur

1. Der Verein führt den Namen SC 1975 Paimar.

Der Sitz des Vereins ist in 97947 Grünsfeld-Paimar.

2. Der Verein wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Tauberbischofsheim eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Der Verein kann die Mitgliedschaft übergeordneter Organisationen erwerben.

§ 2
Zweck des Vereins

1. Der Schachclub 1975 Paimar dient der Pflege und Verbreitung des Schachspiels als eine sportliche Disziplin und damit der Förderung der Bildung und Erziehung.


2. 
Der 
Schachclub 1975 Paimar verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung, insbesondere durch die Pflege des sportlichen Wettkampfes und der Jugendarbeit.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.



4. Das Vereinsvermögen darf nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins sind:

a) die aktiven Mitglieder

b) die fördernden Mitglieder

c) die Ehrenmitglieder

2. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag, der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.

3. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich.

4. Ehrenmitglieder können nur durch die Hauptversammlung ernannt werden.

§ 4
Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt:

a) durch Tod

b) durch Austritt mittels schriftlicher Erklärung gegenüber dem Vorstand

c) durch Ausschließung bei vereinsschädigendem Verhalten aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes (z.B. wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung).

Dem Auszuschließenden ist rechtliches Gehör zu gewähren.

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Andererseits soll jedes Mitglied den Verein nach seinen Kräften unterstützen.

2. Entsprechend der Turnierordnung kann auch Nichtmitgliedern die Teilnahme an den Turnieren und Spielabenden gestattet werden.

3. Jedes Mitglied, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, ist verpflichtet Beitrag zu entrichten.


4.
Jedes Mitglied hat Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

§ 6
Beiträge und Spenden

1. Die von den Mitgliedern zu entrichtenden Beiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

2. Der Verein ist berechtigt, zur Erfüllung des Vereinszwecks Spenden entgegenzunehmen.

§ 7
Vermögen

1. Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschließlich das Vereinsvermögen, welches aus Kassenbestand und Inventar besteht.

§ 8
Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand

§ 9
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet alljährlich im 3. Quartal des Geschäftsjahres als Jahreshautversammlung statt. Der 1. Vorsitzende kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er muss eine solche innerhalb einer Frist von 4 Wochen seit Antragstellung einberufen, wenn 2 Vorstandsmitglieder oder ein Viertel der Mitglieder die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich unter Angabe des Grundes verlangen.

2. Zur Mitgliederversammlung sind durch den 1. Vorsitzenden oder seinen Vertreter alle Mitglieder unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen mit Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen

3. Jedes Mitglied kann bis zu 3 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen. Der Antrag ist an den 1. Vorsitzenden zu richten.

4. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkt aufgenommen werden.

Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderungen bedarf eines einstimmigen Beschlusses der anwesenden Mitglieder.

5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Für Satzungsänderung und Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen der satzungsgemäß eingeladenen, anwesenden Mitglieder erforderlich. Zur Entscheidung über die Auflösung des Vereins ist die Mitgliederversammlung nur berechtigt, wenn die Auflösung des Vereins als ordentlicher Tagesordnungspunkt allen Mitgliedern schriftlich bekannt gegeben wurde. Soweit bei dem Beschluss über die Auflösung des Vereins weniger als 2/3 aller Mitglieder anwesend sind, ist der Auflösungsbeschluss auszusetzen und binnen einer Frist von 8 Wochen eine erneute Mitgliederversammlung unter Wahrung der satzungsgemäßen Einladungsform und -frist einzuberufen. In der Einladung ist auf den ausgesetzten Auflösungsbeschluß hinzuweisen. Bei der erneuten Mitgliederversammlung kann diese mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder die Auflösung des Vereins beschließen.

6. Bei Wahlen und Abstimmungen muss auf Antrag eines Mitgliedes geheim abgestimmt werden.

7. Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter geleitet. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Schriftführer und einem Vorsitzenden zu unterschreiben.

§ 10
Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf ein Jahr gewählt. Bis zur Amtsübernahme durch den neuen Vorstand führt er die Geschäfte weiter.

Der Vorstand besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden

b) dem 2. Vorsitzenden

c) dem Kassierer

d) einem Beisitzer

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Und der 2. Vorsitzende. Jeder ist allein vertretungsberechtigt.

3. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

4. Die Sitzung des Vorstandes werden vom 1. Vorsitzenden nach Bedarf mit einer Einladungsfrist von mindestens einer Woche einberufen.

5. Über jede Vorstandsitzung wird ein Protokoll geführt. Das Protokoll ist vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 11
Kassenprüfer

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Kassenprüfer. Diese haben das Recht, jederzeit die Bücher des Kassierers einzusehen und vorhandene Konten und Kassen zu prüfen. Sie haben auf der ihrer Amtszeit folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung dieser einen Kassenprüfungsbericht abzugeben.

§ 12
Haftung


1. Der Verein übernimmt für die zum Übungsbetrieb und zu sonstigen Veranstaltungen mitgebrachten Kleidungsstücke, Wertgegenstände, Fahrzeuge, usw. keine Haftung.

2. Für Schäden am Vereinseigentum und gegenüber Dritten, die ein Mitglied schuldhaft verursacht, haftet das Mitglied.

§ 13
Auflösung des Vereins

1. Das nach Tilgung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen wird der Stadt Grünsfeld zur ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung für gemeinnützige Zwecke übergeben.

Diese Satzung tritt durch einfachen Mehrheitsbeschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29.08.1987 in Kraft.
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